
837 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

über die Regienangsvorlage (737 der Beilagen): 
Bundesverfassutigsgesetz über unterschiedliche 
Altersgrenzen von männlichen und weiblichen 

Sozialversicherten 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis 
vom 6. Dezember 1990 bzw. vom 4. März 1991 
Bestimmungen des ASVG bzw. des BSVG betref­
fend unterschiedliche Altersgrenzen für sozialversi­
cherungsrechtliche Leistungsansprüche für weibli­
che und männliche Versicherte aufgehoben. Gleich­
zeitig hat der Verfassungsgerichtshof ausgespro­
chen, daß eine schematische und sofortige Gleich­
stellung von Männern und Frauen ebenfalls nicht 
dem Gleichheitsgrundsatz entsprechen würde, weil 
der Schutz des Vertrauens der weiblichen Versi­
cherten in eine ülber Jahrzehnte geltende Differen­
zierung Vorzug !�enießt. 

Die Aufhebung dieser Bestimmungen wurde mit 
1. Dezember 1991 wirksam und es wurde durch 
BGBL Nr. 627/1991 eine bis 31. Dezember 1992 
Befristete verfassungsrechtliche Regelung geschaf­
fen, wodurch die gegenwärtig noch geltenden 
unterschiedlichen Altersgrenzen für männliche und 
weibliche Versicherte der gesetzlichen Sozialversi­
cherung abgesichert wurde. 

Die gegenständliche Regierungsvorlage enthält 
nunmehr eine verfassungsgesetzliche Regelung, 
wonach bis zum Jahre 2019 geschlechtsspezifische 
Altersgrenzen zulässig sind. Beginnend mit 1. Jän­
ner 2019 muß für weibliche Versicherte die 
Altersgrenze für die vorzeitige Alterspension jähr­
lich bis 2028 um jeweils sechs Monate erhöht 
werden. Bei der' "normalen" Alterspension für 
weibliche Versicherte muß beginnend mit 1. Jänner 
2024 die Altersgrenze bis 2033 jährlich um sechs 
Monate erhöht werden. 

Hinsichtlich der Kosten ist der Regierungsvor­
lage zu entnehmen, daß sich durch den vorgeschla-

genen Gesetzentwurf keine zusätzlichen Kosten -
ergeben und ab dem Jahre 2019 mit Einsparungen 
beim Bundesbeitrag zur Pensionsversicherung zu 
rechnen ist. Weiters ist der Regierungsvorlage Zu 
entnehmen, daß beim gegenständlichen Gesetzent-
wurf EG-Konformität gegeben ist. 

' 

Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit­
zung am 20. November 1992 in Verhandlung 
genommen. 

An der Debatte beteiligten sich die Abgeordneten 
Edith Ha l l  e r, Christine He i n d I, Dr. Fe u r -
s t e i n, Gabrielle T r a x I e r, Christine H a a g e r, 
Dr. Ha f n e  r, Eleonore Ho s t a s c h, Edeltraud 
G a t t e r e r, D oli n s c h e k  und Dr. I1se M e r ­
t e l  sowie der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales He s o u  n. Von den Abgeordneten Eleo­
nore Ho s t a s c h und Dr. Fe u r s  t e i n  wurde 
ein Abänderungsantrag betreffend Einfügung eines 
neuen § 4 und Neubezeichnung des bisherigen § 4 
(auf § 5) gestellt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage unter Berücksichtigung des oberwähnten 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Eleonore 
Ho s t a s c h und Dr. Fe u r s  t e i n  mit Stimmen­
mehrheit angenommen. 

Zu der erwähnten Ergänzung gegenüber der 
Regierungsvorlage wird folgendes bemerkt: 

Durch die vorgeschlagene KlarsteIlung des 
zeitlichen Geltungsbereiches durch einen neu 
einzufügenden § 4 soll eine materielle Derogation 
des in Verfassungsrang stehenden Art. I des 
Bundesgesetzes über unterschiedliche Altersgrenzen 
von männlichen und weiblichen Sozialversicherten, 
BGBL Nr. 627/1991, welches am 31. Dezember 
1992 ex lege außer Kraft tritt, vermieden werden. 
Weiters soll klar zum Ausdruck gebracht werden, 
daß es sich beim vorliegenden Verfassungsgesetz 
um eine befristete Rechtsvorschrift handelt. 
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2 8J7 der Beil agen 

Als Ergebnis seiner Beratung stel l t  der Ausschuß 
für Arbeit und Sozial es somit den A n t r a g, der 
Nationalrat wol le dem a n g e s c hi 0 s s e n  e n 

Wolfmayr 

Berichterstatter 

G e  s e t  z e n  t w u r  f di e v erfassungsmäßige Zu- /. 
stimmung erteil en. 

Wien, 1992 11 20 

Eleonore Hostasch 

Obfrau 
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837 der Beilagen 3 

Bundesve.dassungsgesetz über unter­
schiedliche Altersgrenzen von männlichen und 

weiblichen Sozialversicherten 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
§ 1. Gesetzliche Regelungen, die unterschiedliche 

Altersgrenzen von männlichen und weiblichen 
Versicherten der gesetzlichen Sozialversicherung 
vorsehen, sind zulässig. 

§ 2. Beginnend mit 1. Jänner 2019 ist für 
weibliche Versicherte die Altersgrenze für die 
vorzeitige Alterspension jährlich bis 2028 mit 
1. Jänner um sechs Monate zu erhöhen. 

1.-

§ 3. Beginnend mit 1. Jänner 2024 ist für 
weibliche Versicherte die Altersgrenze für die 
Alterspension jährlich bis 2033· mit 1. Jänner um 
sechs Monate zu erhöhen. 

§ 4. Dieses Bundesverfassungsgesetz tritt mit 
1. Jänner 1993 in Kraft und hinsichtlich des § 2 mit 
Ablauf des 31. Dezember 2028, hinsichtlich der §§ 1 
und 3 mit Ablauf des 31. Dezember 2033 außer 
Kraft. 

§ 5. Mit der Vollziehung dieses Bundesverfas­
sungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut. 

837 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




